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Peter Fehr, Yvonne und Roger 
Tönz haben 60 000 Franken  
für Fertilisationsbehandlungen 
bezahlt, bis ihr erstes Kind 
endlich da war. Wann ist es  
Zeit, sich vom Kinderwunsch  
zu verabschieden?
Wenn die Eierstöcke der Frau 
keine Eizellen mehr produzie-
ren, ist in der Schweiz Schluss, 
weil wir die Eizellenspende 
nicht zulassen. Hinzu kommen 
oft finanzielle Gründe. Ein Paar 
sollte sich im Vorfeld gut über-
legen, wie hoch es sich für den 
Babywunsch verschulden will. 
Denn es gibt keine Sicherheit, 
ob am Ende ein Baby dabei her-
auskommt. Oft leidet auch die 
Beziehung des Paars unter dem 
unerfüllten Kinderwunsch.

Gibt es eine Altersbegrenzung 
für künstliche Befruchtung?
Die Altersbeschränkung bei der 
Frau liegt in meinem Institut bei 
42. Für die Männer regelt es das 
Gesetz, das da heisst, dass beide 
Elternteile in der Lage sein müs-
sen, das Kind bis zur Volljährig-
keit aufzuziehen. Bei einem 
Mann mit 66 muss ich eine Be-
handlung ablehnen.

Wie wahrscheinlich ist dabei eine 
Mehrlingsschwangerschaft?
Bei einer In-vitro-Fertilisation 
liegt die Zwillingsrate bei mehr 
als 20 Prozent, die Drillingsrate 
unter einem Prozent. Bei In
seminationen reduziert sich die 
Zwillingsrate auf drei bis fünf 
Prozent.

Sie arbeiten in Ihrem Institut mit 
Fremdsamen. Welche Voraus
setzungen muss ein potenzieller 
Spender mitbringen?
Die Männer sollten zwischen 
20 und 40 Jahren alt sein und 
über eine abgeschlossene Schul-
bildung verfügen oder noch stu-
dieren. Erst nach medizinischen 
Voruntersuchungen, in denen 
Krankheiten wie Mukoviszido-

se, HIV, Hepatitis und Muskel-
schwäche ausgeschlossen wer-
den, sind die Spermien freige
geben. Und die Spender müssen 
über genügend bewegliche 
Spermien verfügen. Denn durch 
das Einfrieren und spätere Auf-
tauen gibt es hohe Verluste.

Das Kind hat mit 18 ein Anrecht 
darauf, seinen biologischen 
Vater kennenzulernen. Welche 
Rechte hat der Spender?
Gar keine. Er hat auch nicht die 
Möglichkeit herauszufinden, ob 
seine Spende zu Nachfahren ge-
führt hat.

Verstossen Schweizer Frauen 
gegen das Gesetz, wenn  
sie übers Internet Spermien 
beziehen?
Eigentlich nicht. Sie müssen al-
lerdings eine Importbewilligung 
für biologisches Material vor-
weisen. Wenn nicht, müssen sie 
damit rechnen, dass der Zoll  
die Spermien bei Auffinden ein-
zieht. Als Arzt würde ich mich 
allerdings strafbar machen, 
wenn ich ohne Importbewilli- 
gung Spermien im Ausland be-
ziehe oder Frauen inseminiere, 
die sie übers Internet bezogen 
haben.

Wo wird die Fortpflanzungs
medizin in 20 Jahren stehen?
Das Hauptproblem wird zuneh-
mend die Frau sein, weil sie  
ihren Kinderwunsch immer 
weiter hinausschiebt. Schon 
heute fokussiert sich alles auf 
die Verbesserung der Eizellen-
reifung. Beim Mann hat man 
mit der ICSI-Methode (siehe 
Box Seite 11) fast alles erreicht. 
Die Spermienqualität kann man 
mittels Medikamenten nicht 
verbessern. Und im Bereich der 
genetischen Früherkennung, 
mit der man schwere Erbkrank-
heiten ausschliessen kann, wird 
die Zukunft einiges bringen.
Interview Anette Wolffram Eugster

Mit 42 ist für Frauen Schluss
Der Reproduktionsmediziner Dr. med. Peter Fehr (51)
leitet seit 1994 ein eigenes IVF-Zentrum in  
Schaffhausen. Er arbeitet auch mit Fremdsamen. 
www.fehr-ivf.ch und www.donors.ch

Jacilyn Dalenberg brachte 2008 mit 
56 Jahren in Cleveland, Ohio,  
die Drillinge Elizabeth, Gabriella  
und Carmina zur Welt, die sie  
für ihre Tochter Kim austrug. Kims 
Gebärmutter, Eileiter und ein 
Eierstock waren wegen Zysten 
entfernt worden. Ein Ei aus  
dem verbliebenen Eierstock wurde 
mit dem Samen ihres Mannes 
befruchtet und der Grossmutter 
eingepflanzt. 

Mutter mit 66 
Im Januar 2009 feierte Adriana Iliescu den vierten Geburtstag ihrer Tochter 
Eliza im Beisein des Arztes Bogdan Marinescu. Die Rumänin hatte mit  
57 Jahren eine Hormontherapie begonnen, um wieder fruchtbar zu werden. 
Nach neun Jahren wurde sie mit Drillingen schwanger, wovon  
nur ein Embryo überlebte. Bei der Geburt von Eliza war die Mutter 66.

für die nächste Behandlung zu 
sparen.» Die Krankenkasse be-
zahlt nur die ersten drei Insemi-
nationen, wenn der Samen vom 
Ehemann kommt.

«Die Ängste und Verluste der 
Vergangenheit sind wie weggebla-
sen», sagen die Eltern. Und eins 
steht jetzt schon fest: «Diego soll 
kein Einzelkind bleiben.»

      Text Anette Wolffram Eugster
Bilder Vera Hartmann

www.migrosmagazin.ch

Kinder um jeden Preis? Wo liegen 
die Grenzen der künstlichen 
Befruchtung? Diskutieren Sie mit!
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Leihmutter für eigene Tochter


